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Sachverhalt und Anträge 

Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 84 116 065.8 ist 

das europäische Patent Nr. 0 159 411 mit sechzehn 

Ansprüchen erteilt worden. Gegen das erteilte Patent sind 

drei Einsprüche eingelegt worden. 

Durch ihre Entscheidung vom 27. September 1989, die am 

5. Dezember 1989 zur Post gegeben worden i, --hat die 

Einspruchsabteilung das Patent aufgrund mangeinder 

erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 

widerrufen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) am 15. Januar 1990 Beschwerde erhoben 

und gleichzeitig die Beschwerdegebuhr entrichtet. Eine 

Begründung der Beschwerde wurde am 1. April 1990 

eingereicht. 

Am 3. November 1992 hat eine xnündliche Verhandlung 

stattgefunden. 

Während dieser Verhandlung sind von den im Verfahren 

befindlichen Druckschriften nur noch die folgenden als 

entscheidungserheblich in Betracht gezogen worden: 

Dl: NL-A-7 903 715 

Wirkerel- und Strickerei-Technik, 1963 Nr. 5 

Seiten 230 - 232 

GroJ3es Textil-Lexikon (Koch und Satlow), Seiten 427/ 

428 

GroBes Textil-Lexikon (Koch und Satlow), Seite 61 

ii 
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2 	 T 58/90 

Tafel 7 des Industriebildteiles 

Cheinie-Lexikon von Römpp, 1966: Spalten 5613 - 5616 

Untersuchungsbericht des ENPA vom 15. November 1990 

Internationales Lexikon "Textilveredlung Grenz-

gebiete" von C.H. Fischer-Bobsien, 19, Seite 1967. 

V. 	Am Ende der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerde- 
führerin die Aufrechterhaltung des Patents in der 

erteilten Fassung (Hauptantrag) bzw. in geändertem Uxnfang 
(Hilfsanträge 1 bis 4) beantragt. 

Der Anspruch 1 gernäB dem Hauptantrag lautet wie 
folgt: 

"Gestricktes Bekleidungsstück mit auf einer nicht 

verfilzten Maschenschicht eingestrickten, verfilzten 
Plüschhenkeln, dadurch gekennzeichnet, daB die 

verfilzten Plüschhenkel ausschliel3lich auf der dexn 
Körper des Tràgers abgewandten Seite der nicht 

verfilzten Maschenschicht angeordnet sind und eine 
lockere, luftdurchlässig verfilzte Plüschschicht 

bilden. 

Es folgen die Ansprüche 2 bis 16 des erteilten 
Patents. 

Der Anspruch 1 gemãB dein ersten Hilfsantrag, einge- 

reicht mit Schriftsatz vom 30. September 1992, lautet 
wie folgt: 

"Gestricktes Bekleidungsstuck mit auf einer nicht 

verfilzten Grundmaschenschicht eingestrickten 
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3 	 T 58/90 

verfilzten Plüschhenkeln, dadurch gekennzeichnet, daB 
die verfilzten Plüschhenkel, die ausschlieBlich auf 
der dem Körper des Trägers abgewandten Seite der 

Grundinaschenschicht angeordnet sind, eine Mischung 

von Wolisorten unterschiedlicher Feinheit enthalten, 

die einë lockere, luftdurchlässig verfilzte Plüsch-

schicht bilden." 

Es folgen die Ansprüche 2 bis 15, die en erteilten 
Ansprüchen 3 bis 16 entsprechen. 

Der geltende unabhängige Anspruch 13 lautet: 

"Verfahren zur Herstellung eines gestrickten 

Bekleidungsstückes nach einem der Ansprüche 1 bis 12, 

aus einer nicht verfilzbaren Grundmaschenschicht, in 

weicher verfilzbarer Plüschhenkel eingestrickt sind, 

dadurch gekennzeichnet, daB die kärperauBenseitig 

eingestrickten Plüschhenkel durch eine ausschlieBlich 
chemische Behandlung locker und luftdurchlassig 

verfilzt werden." 

c) 	Die Ansprüche 1 und 12 geinäB dem zweiten Hilfsantrag 

entsprechen den Ansprüchen 1 und 12 gemäB dem mit 

Schriftsatz voin 30. September 1992 eingereichten 

Hilfsantrag 2 bzw. Hilfsantrag 4. Diese Anspruche 

lauten wie folgt: 

"Gestricktes Bekleidungsstück mit auf einer nicht 

verfilzten Grundrnaschenschicht eingestrickten 

verfilzten Plüschhenkeln, dadurch gekennzeichnet, daB 

die verfilzten Plüschhenkel, die ausschlieBlich auf 

der dem Kärper des Trägers abgewandten Seite der 

Grundmaschenschicht angeordnet sind, aus etwa em 

Drittelgrober undetwa zwei Drittel feiner Wolle 

J I 
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4 
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bestehen und eine lockere, luftdurchlässig verfilzte 
Plüschschicht bilden." 

"Verfahren zur Herstellung eines gestrickten 
Bekleidungsstücks nach den vorangehenden Ansprüchen, 
aus einer nicht verfilzbaren Grundmaschenschicht, in 

weiche verfilzbare Plüschhenkel eingestrickt sind, 
dadurch gekennzeichnet, da6 aus einem Drittel grober 
Wolle, wie z. B. Crossbred-Wolle, undwEd Drittel 
feiner Wolle, wie z. B. Merino-Wolle, welche in der 
Flocke gemischt werden, eine k6rperaui3enseitig 
eingestrickte Plüschhenkelschicht gebildet und durch 
eine ausschliel3lich cheinische Behandlung locker und 

luftdurchlässig verfilzt wird." 

Auf den Anspruch 1 sind die Ansprüche 2 bis 11 und 

auf den Anspruch 12 sind die Ansprüche 13 und 14 
rückbezogen, die den erteilteri Anspruchen 4 bis 13 
bzw. 15 und 16 entsprechen. 

d) 	Der Anspruch 1 gemäi3 dem dritten Hilfsantrag 
entspricht dem Anspruch 1 gemäB dem mit Schriftsatz 

vom 30. September 1990 eingereichten Hilfsantrag 3. 
Der Verfahrensanspruch 12 entspricht deinjenigen des 

erteilten Patents mit einer eventuellen .Anderung 

entsprechend dem Hilfsantrag 4 voin 

30. September 1990. 

Der Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Gestricktes Bekleidungsstuck mit auf einer nicht 
verfilzten Grundmaschenschicht eingestrickten 

verfilzten Plüschhenkeln, dadurch gekennzeichnet, daB 

die verfilzten Plüschhenkel, die ausschlieI3lich auf 

der dem Kärper des Trägers abgewandten Seite der 

Grundmaschenschicht angeordnet sind, eine lockere und 
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5 	T 58/90 

luftdurchlässig verfilzte Plüschhenkelschicht bilden, 

die aus etwa ein Drittel Crossbred-Wolle und zwei 

Drittel Merino-Wolle besteht, weiche Teile in der 

Flocke gemischt wurden." 

Es folgen die Ansprüche 2 bis 13 entsprechend den 

erteilten Ansprüchen 5 bis 16 mit einem eventuell 

angepa8ten Verfahrensanpruch 12 gemal3 dem Hilf s-

antrag 4 vom 30. September 1990. 

e) 	Der Anspruch 1 gemnäl3 dem vierten Hilfsantrages ist 

der Verfahrensanspruch gemäB dem mit Schriftsatz vom 

30. September 1992 eingereichten vierten Hilfsantrag, 

jedoch unter Streichung der Worte Itnach  den voraus-

gehenden Ansprüchen", an den sich die erteilten 

Ansprüche 15 und 16 als Ansprüche 2 und 3 

anschl ieBen. 

Dieser Anspruch lautet wie folgt: 

"Verfahren zur Herstellung eines gestrickten 

Bekleidungsstucks aus einer nicht verfilzbaren 

Grundmaschenschicht, in weiche verfilzbare PlUsch-

henkel eingestrickt sind, dadurch gekennzeichnet, daJ 

aus einexn Drittel grober Wolle, wie z. B. Crossbred-

Wolle, und zwei Drittel feiner Wolle, wie z. B. 

Merino-Wolle, weiche in der Flocke gemischt werden, 

eine k6rperaul3enseitig eingestrickte PlUschhenkel-

schicht gebildet und durch eine ausschlie8lich 

cheinische Behandlung locker und luftdurchlàssig 

verfilzt wird." 

VI. 	Zugunsten ihrer Antràge hat die Beschwerdeführerin 

'Argumente vorgebracht, die einzeln in den betreffenden 

Punkten erärtert werden. 
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VII. 	Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) haben dern 
Vorbringen des Beschwerdeführers widersprochen und die 

Zurückweisung der Beschwerde beantragt. 

Entsche idungsgründe 

1. 	Hauptantrag 

1.1 	Neuheit 

un Dokuinent Dl wird ein Bekleidungsstück beschrieben, das 

alle Merkinale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 geinàB dein 

Hauptantrag enthàlt. Das Merkinal des kennzeichnenden Tells 
des Anspruchs 1 "daB (sie) elne lockere, luftdurchlàssig 

verfllzte Plüschschicht bilden", 1st nicht in dlesem 

Dokuinent expressis verbis enthalten. 

Jedoch wird in dlesein Dokument auf Seite 3, Zeile 11 - 14 

und 18 - 22 der deutschen Ubersetzung ein Verfahren zur 
Herstellung einer Socke beschrieben, von der bestiinmte 
Teile Florschleifen aufweisen, die aus Wolifasern bestehen 

und elnem Walken unterworfen werden. 

Elne soiche Behandlung 1st derjenigen gleich, die in dern 

angefochtenen Patent beschrieben ist, so daB das damit 
erzielte Produkt die un kennzeichnenden Tell des 

Arispruchs 1 beanspruchten funktionalen Merkinale, d. h. 
Eigenschaften zwangslàufig aufweisen inuB. 

Es ist von der Beschwerdeführerin vorgebracht worden, 

dieses Dokument gäbe nicht die Anweisung, die verfilzten 

Plüschhenkel nur an der dem Kôrper des Trägers abgewandten 

Seite anzubringen. 

00546 	 .. ./... 



6. 

	 7 	 T 58/90 

un Dokuinent Dl wird aber gelehrt, die F.ilzschichten an der 

Innen-und/oder der Aul3enseite der Socke auszubilden 

(s. Seite 4, Zeilen 25 bis 27 und Anspruch 1). Deswegen 

ist das Merkinal, daI3 "die verfilz ben Plüschhenkel 

ausschlieBlich auf der dem Körper des Tragers abgewandten 

Seite angeordnet sind " , schon dem Dokument Dl zu 

entnehmen. 

Die Beschwerdeführerin hat auch geltend getht, daB die 

Filzschichten gemäl3 dem Dokument Dl keine "lockere, 

luftdurchlàssig" verfilzte Plüschschicht bilden könnten. 

Jedoch ist im Dokument Dl angegeben, daB die Filzschichten 

welch und dehnbar seien (s. S. 3, Z. 14 der deutschen 

Ubersetzung von Dl). Dies bedeutet, daB diese Filz-

schichten eine bestimmte Lockerung und Luftdurchlässigkeit 

besitzen müssen. Dieses Merk!nal ist deshaib gleichsfalls 

aus dem Dokurnent Dl bekannt. 

Infolgedessen war der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäB 

diesem Antrag am Prioritàtstag aus dem Dokument Dl bereits 

bekannt und daher nicht mehr neu im Sinne des Artikels 54 

EPU, so daB dieser Anspruch 1 nicht gewährbar 1st. 

2. 	Erster Hilfsantrag 

2.1 	Zulässigkeit der Anderungen 

Der Anspruch 1 1st im Vergleich zum Anspruch 1 des Haupt-

antrags durch das zusätzliche Merkmal, daB die Plüsch-

henkel"eine Mischung von Wollsorten unter.schiedlicher 

Feinheit enthalten", beschränkt. Dieses Merkmal 1st in den 

ursprünglichen Unterlagen (s. S. 3, Z. 17 - 19 sowie 

Anspruch 2) und der entsprechenden Passage des Patents 

(s. Spalte 2, Z. 29 - 31 sowie Anspruch 2) enthalten. 

Dieser Anspruch erfüllt daher die Vorschriften des 

Artikels 123 (2) und (3) EPU. 
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2.2 	Neuheit 

Das zusätzliche Merkrnal ist nicht in dern Dokument Dl 

offenbart, so daB der Gegenstand dieses Anspruchs deshaib 
neu im Sinne des Artikeis 54 EPU ist. 

	

2.3 	Erfinderische Tätigkeit 

Es ist aus dent Dokunient D3 (s. unter "Filze", Seite 427) 
bekannt, daB "Meist werden verschiedenartige Rohstoffe in 

der Mischung für die Filzherstellung vereinigt, uin die 
vielfaltigen Eigenschaften der einzelnen Fasergattungen 

auszunutzen. Ant besten eignen sich Schafwollen und 
Wollkäinmlinge ....". 

Dieses Dokuinent zeigt, daB die Verwendung einer Mischung 

verschiedener Wollesorten für die Herstellung verfilzter 
Teile von Kleidern für den Fachinann eine StandardmaBnahme 
1st, die nicht eine erfinderische Tatigkeit begründen 

kann. 

Dent Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags 

kann keine erfinderische Tätigkeit mi Sirine des 

Artikels 56 EPU zuerkannt werden. Dieser Anspruch 1 ist 
deshalb nicht gewährbar. 

	

3. 	Zweiter Hilfsantrag 

	

3.1 	Zulässigkeit der Anderungen 

Der Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich 

vont Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche 

Merkmal, daB die verfilzten Plüschhenkel "aus etwa em 

Drittel grober Wolle und etwa zwei Drittel feiner Wolle 

bestehen". Dieses Merkntal ist in den ursprunglichen Unter- 
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9 	 T 58/90 

lagen (s. S. 3, Z. 16 - 24 sowie Anspruch 3) und der 
entsprechenden Passage des Patents (s. Spalte 2, Z. 29 - 

41 sowie Anspruch 3) enthaiten, so daB diese Einschränkung 

deswegen nicht zu beanstanden 1st. 

	

3.2 	Neuheit 

Das zusàtzliche Merkinal ist nicht in dern Dokument Dl 

of fenbart. Der Gegenstand dieses Anspruchs.st. deshaib neu 

un Sinne des Artikels 54 EPU. 

	

3.3 	Erfinderische Tatigkeit 

Es ist aus dem Dokuinent D3 bekannt (s. Punkt 2.3 oben), 
für die Herstellung von Filzen Mischungen von verschieden- 
artigen Wollen zu verwenden. Es 1st auch aus diesein 

Dokuinent bekannt, daB in der Nischung "je nach Gewicht,. 

Qualität und Verwendungszweck für Filze superfeine wie 

auch sehr grobe Wollen verwendet werden" (s. Dokuinent D3, 

S. 428, ersterAbsatz). Aus diesem Grunde 1st für die 

Herstellung z. B. von Socken, die einen verfilzten Teil 

enthalten, die Verwendung einer bestiminten Mischung aus 

zwei Sorten Wolle mit zwei verschiedenen Feinheitsgraden 
nahel legend. 

DeIn Gegenstand des Anspruchs 1 kann deswegen keine 

erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU 

zuerkannt werden, so daB der Anspruch 1 geinâi3 dem zweiten 

Hilfsantrag ebenfalls nicht gewãhrbar ist. 

	

4. 	Dritter Hilfsantrag 

	

4.1 	Zulãssigkeit der Anderungen 

Der Anspruch 1 ginäB diesem Antrag ist im Vergleich mit 

demjenigen gemäB dem vorigen Hilfsantrag dadurch 

0 
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pràzisiert, daB die Wollarten (Crossbred und Merino) 
angegeben werden. Dieser Anspruch wird auch durch das 
Merkmal eingeschrânkt, daB die Mischung der verschiedenen 

Wollarten in der Flocke durchgeführt wurde. 

Diese Merkmale sind bereits in den ursprünglichen Unter- 

lagen zusammen mit den anderen Merkmalen enthalten 

(s. Anspruch 4 der Patentanmeldung und des erteilten 

Patents), so daB dieser Anspruch hinsicht1i-Artikei 123 
(2) und (3) EPU nicht zu beanstanden ist. 

	

4.2 	Neuheit 

Die zusàtzlichen Merkinale sind nicht in dem Dokument Dl 

offenbart. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist deshaib neu 

im Sinne des Artikels 54 EPU. 

	

4.3 	Erfinderische Tãtigkeit 

Keine der Beteiligten hat bestritten, daB die Pràzisierung 
der zwei bekannten Woilsorten in der Mischung eine für den 

Fachinann übliche MaBnahme ist. Diese Wahi der verwendeten 
Fasern, in Verbindung mit den anderen Merkmalen, stelit 

eine Wahi dar, die, wie unter obigein Punkt 3.3 erklärt, 

die normale Tätigkeit eines Fachmannes nicht über-

schreitet. 

Was die DurchfUhrung der Mischung in der Flocke anbelangt, 

so führt diese auch Ubliche MaBnahine, wie an sich bekannt, 

zu einer hoinogeneren Mischung, so daB diese MaBnahme, 

allein oder mit den anderen Merkmalen des Anspruchs 1, 

nicht geeignet ist, eine erfinderische Tàtigkeit zu 

begründen. 

Es 1st vorgetragen worden, daB man durch diese Mischung 

ein BekleidungsstUck erhalten würde, das un Vergleich zu 
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Q 
den mit den üblicherweise verwendeten Mischungen 
gestrickten Kleidern vorteilhafte Eigenschaften aufweise, 
insbesondere für Socken, wo eine soiche Mischung nicht 
dazu führe, dal3 der Träger ein unangenehmes Gefühl "heil3er 

FüI3ett bekonime. 

Es stehen der Kammner aber keine Tatsachen zur Verfügung, 

die den SchiuB zulie8en, daB ein über die normale Wirkung 

der einzelnen Komnponenten hinausgehender Eekt erzielt 

werde. 

4.3 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemnäl3 dieseni dritten Hilfs- 

antrag entspricht daher nicht den Voraussetzungen des 
Artikels 56 EPU, so daB dieser Anspruch nicht gewährt 

werden kann. 

5. 	Vierter Hilfsantrag 

5.1 	Zulässigkeit der Anderungen 

Der Verfahrensanspruch 1 gemnäB dieseni Hilfsantrag enthält 
un Vergleich zumn entsprechenden Anspruch 14 des Haupt-
antrages die Einschränkung, daB die verfilzbaren Plüsch-

henkel eine Mischung von einemn Drittel grober Wolle und 

zwei Drittel feiner Wolle enthalten. AuBerdem ist dieser 

Anspruch nicht niehr auf ein bestimmntes Produkt rück-

bezogen. Wie unter Punkt 3.1 festgestellt, 1st dieses 

Merknial in den ursprUnglichen Unterlagen enthalten. Der 

Anspruch 1 verstöBt deswegen nicht gegen die Voraussetzung 

des Artikels 123 (2) EPU. Zudem sind alle wesentlichen 

Merkntale des frUheren erteilten Produktanspruchs 1 in dem 

betreffenden Verfahrensanspruch enthalten. Der Anspruch 1 

erfüllt inithin die Voraussetzung des Artikels 123 (3) 

EPU. 
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5.2 	Auslegung des Anspruchs 1 

Das Verfahren enthält eine Folge von MaBnahmen, die durch-

zuführen sirid, darunter den folgenden Verfahrensschritt: 

eine Plüschhenkelschicht wird nach ihrer Bildung "durch 

eine ausschlie&lich chexnische Behandlung locker und 

luftdurchlâssig verfilzt". 

Hiergegen ist vorgebracht worden, daB eine--,-IVay-filzunq ohne 

mechanische Behandlung uniuöglich sei, da die Wolifasern 

sich nur einander mischen kânnten, wenn àuBere Krãfte sie 

dazu zwingen, und daB diese mechanische Einwirkung ganz 

verschiedene Grade aufweisen kónne, nãhmlich ein starkes 

Walken und eine unerwünschte relativ leichte Verfilzung, 

wie man sie z. B. in einer Waschmaschine trotz Verwendung 

eines Schonvorgangs erhalte. 

Im Einklang mit der Beschreibung des erteilten Patents 

(S.: Spalte 3, Zeilen 4 bis 16; Spalte 3, Zeile 62 bis 

Spalte 4, Zeile 4) ist unter dem oben angesprochenen 

Merkmal folgendes zu verstehen: Das fertiggestrickte 

Bekeidungsstück wird mit einer Flotte behandelt, die die 

geeigneten Mittel für eine Verfilzung enthält, und 

gleichzeitig einer schonenden mechanischen Behandlung 

unterworfen. Dieser Auslegung ist auch von der Beschwerde-

führerin nicht widersprochen worden. 

	

5.3 	Neuheit 

Das Dokument, das den am nächsten kominenden Stand der 

Technik offenbart, ist das Dokuinent Dl, in weichem erwähnt 

wird (S. S. 1, die Einleitung), daB Socken - d. h. 

Bekleidungsstücke - gewalkt werden kännen, damit sie 

verfilzen. Es wird ferner in diesein Dokument pràzisiert, 

daB in dem beschriebenen Verfahren durch das Walken der 

Florschleifen, die vorzugsweise aus Wolifasern bestehen, 

eine dicke und dichte Schicht entsteht. 
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Das Verfahren geinäl3 dem Anspruch 1 unterscheidet sich von 
diesem Stand der Technik lediglich dadurch, daB die 
PlUschhenkelschicht aus der bestimmten Nischung von 
Wolisorten (derselben, wie sie liii Anspruch 1 des dritten 

I-Iilfsantrages angegeben ist) besteht und daB die 
Verfilzung, entsprechend der oben erwähnten Auslegung, 
einer chemischen Behandlung mit einer milden mechanischen 

Wirkung unterworf en wird. 	 - 

Das Verfahren gemäB diesem Anspruch ist deswegen neu im 

Sinne des Artikels 54 EPU. 

5.4 	Erfinderische Tätigkeit 

Wie bereits unter obigern Punkt 3.3 erwähnt, kann die 

beanspruchte Faserzusaininensetzung für die Plüschhenkel 

eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. 

Was die verfilzung gemâB dem zweiten Unterschiedsmerkmal 
anbelangt, so unterscheidet sie sich von der im Dokument 

Dl beschriebenen Verfilzung durch den erzielten 
Wirkungsgrad dieser Verfilzung: denn entgegen der Lehre 
des Dokumentes Dl, nähmlich ein Walken durchzuführen, um 

eine relativ starke Verfilzung zu erzielen, wird em 

schonendes mechanisches Rühren in Anwesenheit einer 

geeigneten Flüssigkeit bevorzugt. 

Deswegen stimTnt dieser Schritt des beanspruchten 

Verfahrens mit dem üblichen Waschvorgang mittels einer. 
gewähnhichen Waschmaschine mit einein Schonprogramm unter 

verwendung normaler Waschmittel überein. Eine solche 

Behandlung zàhlt zur normalen Behandlung eines Beklei-

dungsstückes aus Wolle wie zum Beispiel jenes des 

Dokumentes Dl, so daB eine soiche NaBnahme deswegen nicht 

als erfinderisch betrachtet werden kann. 

/ V 
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Deswegen kann dem Verfahren gemäi3 dem Anspruchs 1 des 
letzten Hilfsantrages keine erfiriderische Tâtigkeit im 
Sinne des Artikels 56 EPU zuerkannt werden. Dieser 
Anspruch 1 ist deshalb nicht gewãhrbar. 

6. 	Da keiner der Ansprüche 1 geniài3 dern Hauptantrag und den 

vier Hilfsanträgen die Voraussetzungen der Artikel 52 und 

54 EPU erfüllt, kann diesen Antrâgen nichttrttgegeben 

werden. Es erübrigt sich deswegen, auf die anderen 
Ansprüche gemãB diesen Antràgen einzugehen. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschãftstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

A. Townend 
	

C. Payraudeau 
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